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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
BMF: Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 
5 UStG 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 20. August 2021 ein 
Schreiben zur Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 
Nummer 5 UStG veröffentlicht. Damit wird das BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 
(siehe unseren Blogbeitrag) zur Änderung des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-647/17 (Srf konsulterna) angepasst. 

Mit dem BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 wurde die Bestimmung des Ortes der 
sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 5 UStG insbesondere aufgrund 
des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 13. März 2019 in der 
Rechtssache C-647/17 (Srf konsulterna) 
angepasst. Im Nachgang hat das BMF nun festgestellt, dass eine Umsetzung mit 
sofortiger Wirkung in der Praxis nicht möglich ist. Um den Unternehmen 
ausreichend Zeit für die Umsetzung der neuen Regelungen zu geben, wird daher 
eine Nichtbeanstandungsregelung eingeführt. 

Damit gilt ergänzend zum o. g. BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 Folgendes:  

Hinsichtlich der Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 
3 Nummer 5 UStG wird es für vor dem 1. Januar 2022 ausgeführte Leistungen, 
die nicht für die Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind, nicht beanstandet, wenn 
die Beteiligten übereinstimmend zur Leistungsortbestimmung Abschnitt 3a.6 Abs. 
13 Satz 3 Nr. 3 und Beispiel 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses in der bis 
zum 8. Juni 2021 geltenden Fassung anwenden. 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Abschnitt 3a.7a Abs. 1 Satz 4 UStAE 
dagegen weiterhin in allen offenen Fällen anzuwenden ist. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 19. August 2021, III C 3 – S 7117-b/20/10002 :002.   

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/06/15/umsatzsteuer-bmf-zur-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-von-veranstaltungen/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-08-19-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-EuGH-in-der-rechtssache-C-647-17.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 26. August 2021 

 
 
Hat die mehrheitlich an einer Betriebsgesellschaft beteiligte 
Kommanditistin einer Besitzgesellschaft aufgrund der ihr als 
Treuhänderin gegenüber Treugebern obliegenden Treuepflicht in 
der Gesellschafterversammlung der Besitz-KG ihre eigenen 
Interessen überwiegend den Interessen der Treugeber 
unterzuordnen, so scheidet die Annahme einer personellen 
Verflechtung als Voraussetzung einer Betriebsaufspaltung aus. 
 
Zum Urteil 
 

 

 

 

Die Verpachtung mehrerer gleichartiger gewerblicher Objekte (hier: 
Campingplätze) durch die Trägerkörperschaft kann nur dann zur 
Annahme eines einzigen Verpachtungs-BgA führen, wenn die 
Objekte eine "Einrichtung" (funktionelle Einheit) i.S. des § 4 Abs. 1 
Satz 1 KStG bilden. Ist das nicht der Fall, handelt es sich auch 
dann um mehrere selbständige Verpachtungs-BgA, wenn die 
Pachtverträge bei der Trägerkörperschaft von derselben 
organisatorischen Untergliederung oder nach einheitlichen 
Maßgaben und Grundsätzen verwaltet und betreut werden. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Die Übertragung einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage 
auf einen Pensionsfonds führt beim Arbeitnehmer in Höhe der zur 
Übernahme der bestehenden Versorgungsverpflichtung 
erforderlichen und getätigten Leistungen zum Zufluss von 
Arbeitslohn. 
Wird der für die Steuerfreiheit gemäß § 3 Nr. 66 EStG erforderliche 
Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG nicht gestellt, ist die vom 
Arbeitgeber erbrachte Ablöseleistung in vollem Umfang (lohn-
)steuerpflichtig. 
 
Zum Urteil 
 
 
 

Urteil IV R 31/19: 
Beherrschungsidentität 
bei treuhänderischer 
Bindung der 
mehrheitlich an einer 
Besitzgesellschaft 
beteiligten 
Kommanditistin 
 
 
 
20. Mai 2021 
 

Urteil I R 2/19: Anzahl 
der Verpachtungs-
BgA bei Verpachtung 
mehrerer gleichartiger 
Objekte 
 
 
 
 
 
 
13. April 2021 
 

 

 

Urteil VI R 45/18: 
Zufluss von 
Arbeitslohn bei 
Übertragung einer 
Versorgungszusage 
auf einen 
Pensionsfonds 
 
 
 
 
19. April 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110164/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110163/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110166/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IX R 8/20: Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher 
Übertragung - grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch 
23. April 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 1/19: Steuerfreiheit des Betriebs von Flüchtlings- und 
Obdachlosenunterkünften 
24. März 2021 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 027/21. 
 
Urteil VIII R 24/18: Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach 
"GDPdU" zur Betriebsprüfung 
07. Juni 2021 
Zum Urteil 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

Teilwertabschreibung auf Investmentanteile: Ausgleichsposten 

Eine Teilwertabschreibung auf bilanzierte Anteilscheine an einem 
Immobilienfonds ist nicht im Umfang des Bestandes eines sog. passiven 
steuerlichen Ausgleichspostens („negativ thesaurierte Erträge“, § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. g InvStG 2004), der die Anschaffungskosten der Anteilscheine nicht 
mindert (BFH, Urteil vom 01. Juli 2020, XI R 10/18, BStBl II 2021, 292, siehe 
unseren Blogbeitrag), „gesperrt“. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Streitig ist, ob eine Teilwertabschreibung auf Anteilscheine (Fondsbeteiligung) im 
Umfang eines sog. passiven steuerlichen Ausgleichspostens, der im 
Zusammenhang mit diesen Investmentanteilen gebildet wurde, ausgeschlossen 
ist. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) sind die nicht in § 6 Abs. 1 
Nr. 1 EStG genannten Wirtschaftsgüter –u.a. Wirtschaftsgüter des 
Umlaufvermögens– grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
anzusetzen. Jedoch kann an Stelle jener Werte der Teilwert angesetzt werden, 
wenn er aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger ist (§ 
6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Das Gesetz sieht insoweit für die Bewertung von 
Umlaufvermögen keine abweichenden Regelungen vor. 

Die Ermittlung des Teilwerts der von dem Kläger gehaltenen Anteile unter 
Berücksichtigung einer voraussichtlich dauernden Wertminderung ist zwischen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110168/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110165/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/umsatzsteuerfreiheit-des-betriebs-von-fluechtlings-und-obdachlosenunterkuenften/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110167/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/12/09/rueckgabegewinn-bei-anteilen-an-immobilienfonds-im-betriebsvermoegen/
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den Beteiligten nicht im Streit, so dass sich dazu –wie ebenfalls zu den 
Grundlagen der Teilwertermittlung (s. BFH, Urteil vom 13. Februar 2019, XI R 
41/17, BFHE 263, 337) — weitere Ausführungen erübrigen. 

Der Kläger ist zur Teilwertabschreibung in dem von ihm begehrten Umfang 
berechtigt. 

Im angefochtenen Urteil wurde ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass der 
Umfang der einkommensmindernden Teilwertabschreibung durch den Umstand, 
dass zu dem Posten „Anteilscheine“ im Umfang der für die vom Fonds 
mitgeteilten Beträge nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. g InvStG 2004 („Betrag 
der Absetzungen für Abnutzung und Substanzverringerung“) ein pStAP gebildet 
wurde, nicht berührt wird. 

Dass die von § 2 Abs. 1 InvStG 2004 nicht erfasste Ausschüttung eines sog. 
Liquiditätsüberhangs („negativ thesaurierte Erträge“) im Rahmen der betrieblichen 
Bewertung der Immobilienfonds-Anteile des Ausschüttungsempfängers nicht zu 
einer Minderung der Anschaffungskosten führt, vielmehr ein passiver 
Ausgleichsposten zu bilden ist, der im Zeitpunkt der Rückgabe/Veräußerung der 
Anteile gewinnerhöhend aufzulösen ist, hat der BFH durch Urteil vom 01. Juli 
2020 (XI R 10/18) (mit umfassenden Nachweisen) entschieden. 

Entgegen der Ansicht der Revision liegt in der Ausschüttung der „negativ 
thesaurierten Erträge“ kein tragfähiger Grund, von einem –aus der Sicht der 
Eingangsbewertung der Anteilscheine im Betriebsvermögen des Klägers mit den 
Anschaffungskosten– abweichenden „an die Stelle tretenden Wert“ auszugehen. 
Denn eine nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten etwa durch eine 
Kapitalrückzahlung bzw. eine Substanzausschüttung liegt insoweit nicht vor. 

Es kommt auch nicht in Betracht, unter dem Gesichtspunkt einer 
Gleichbehandlung mit einem Direktanleger einen „AfA-ähnlichen“ Betrag bei der 
Bewertung der Anteilscheine abzusetzen, auch wenn es sich um diejenigen AfA-
/AfS-Beträge handelt, die auf der Ebene des Fonds auf die dort gehaltenen 
Wirtschaftsgüter und vor allem den Gebäudebestand anfallen, jedoch nicht von 
diesem, sondern vom Anleger als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden können (s. § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2004 für den 
Ansatz der AfA-/AfS-Beträge als Werbungskosten). Ein solches 
„Gleichbehandlungsbild“ wird dem Umstand nicht gerecht, dass es sich um zwei 
verschiedene Besteuerungsebenen und um unterschiedliche Wirtschaftsgüter 
handelt. 

Schließlich ist durch die (im Zuflusszeitpunkt steuerfreie) Einnahme auch die 
stichtagsbezogene Bewertung des Vermögensgegenstandes (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3 EStG) nicht berührt. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 21. April 2021 (XI R 42/20), veröffentlicht am 19. August 2021. 

 

Typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber 
festgelegten Sammelpunkts 

Die entsprechende Anwendung der Entfernungspauschale setzt gemäß § 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG voraus, dass der Arbeitnehmer den Ort oder das 
weiträumige Gebiet zur Aufnahme der Arbeit aufgrund einer Weisung des 
Arbeitgebers zum einen typischerweise arbeitstäglich und zum anderen auch 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110162/
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dauerhaft aufzusuchen hat. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Der Kläger ist bei einer KG als Baumaschinenführer angestellt. Zu den jeweiligen 
Arbeitsorten (Baustellen) gelangte er im Streitjahr entsprechend einer 
betriebsinternen Anweisung der KG jeweils mit einem Sammelfahrzeug seines 
Arbeitgebers. Dies betraf sowohl Fahrten mit täglicher Rückkehr als auch Fahrten 
zu sonstigen Arbeitsorten, an denen der Kläger (mehrtägig) übernachtete. Die 
Einsätze auf den „Fernbaustellen“ dauerten in der Regel die gesamte Woche. 

In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärten die Kläger bei den 
Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit u.a.: 

Fahrtkosten 15 km x 145 Tage x 0,30 € x 2 = 1.305 €. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen jedoch nur mit der 
Entfernungspauschale i. H. von 653 €. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision der Kläger stattgegeben, die Entscheidung der 
Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an 
das Finanzgericht zurückverwiesen. 

Ein „typischerweise arbeitstägliches“ Aufsuchen erfordert kein ausnahmsloses 
Aufsuchen des vom Arbeitgeber festgelegten Orts oder Gebiets an sämtlichen 
Arbeitstagen des Arbeitnehmers. Ein nach Weisung „typischerweise 
fahrtägliches“ Aufsuchen genügt aber nicht. 

Für die Frage, ob der Arbeitnehmer denselben Ort oder dasselbe weiträumige 
Tätigkeitsgebiet aufgrund der Weisung des Arbeitgebers „dauerhaft“ aufzusuchen 
hat, ist die Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG entsprechend 
heranzuziehen. 

Im zweiten Rechtsgang wird das Finanzgericht daher aufzuklären haben, ob der 
Kläger gemäß den Weisungen des Arbeitgebers bei einer ex ante Betrachtung 
den Betriebssitz seines Arbeitgebers als von diesem festgelegten Ort 
(Sammelpunkt) auch typischerweise arbeitstäglich aufsuchen sollte. Dabei wird 
es u.a. entscheidend darauf ankommen, ob von vornherein feststand, dass der 
Kläger nicht nur auf eintägigen Baustellen eingesetzt werden würde, sondern 
auch auf mehrtägigen Fernbaustellen. Hierfür kann auch die Betriebsstruktur des 
Arbeitgebers eine Rolle spielen. In diesem Fall läge aus ex ante Sicht kein 
typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen des Betriebssitzes des Arbeitgebers 
vor. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 19. April 2021 (VI R 6/19), veröffentlicht am 19. August 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110156/
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E-MAIL SENDEN 

 

Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
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Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
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